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Ich werde in meinem Vortrag auf die Frage antworten, wie in Einrichtungen der Behindertenhilfe zum 
Thema sexualisierte Gewalt angemessene Präventions- und Interventioninstrumente bzw. -strategien 
aussehen können. Damit sie wissen, was mich veranlasst hat, über diese Themen nachzudenken, 
möchte ich mich kurz vorstellen: 
 
Ich bin Diplompädagoge und Sexualpädagoge. Seit nunmehr über 10 Jahren führe ich in Deutschland 
und im europäischen Raum Fortbildungen und Seminare für pädagogische MitarbeiterInnen und für 
Menschen mit Behinderung durch. Durch meine langjährige Anstellung in einer Wohneinrichtung für 
Menschen mit Behinderungen ist mir die Behindertenhilfe sowie speziell die Lebenssituation von 
Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung vertraut. Ich bin Mitarbeiter im Institut für 
Sexualpädagogik (isp), einem bundesweiten Zusammenschluss von etwa 25 SexualpädagogInnen. Als 
Projektleiter bin ich dort für eine berufsbegleitende sexualpädagogische Weiterbildung speziell für 
MitarbeiterInnen der Behindertenhilfe zuständig (siehe auch: www.isp-dortmund.de ). Seit 1 ½ Jahren bin 
ich in Teilzeit angestellt bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG UB) und 
dort für die Fort- und Weiterbildung von IntegrationsberaterInnen verantwortlich, also professionell 
Tätigen, die Menschen mit Behinderungen und Erkrankungen unterstützen, sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse zu erlangen.   
 
Meine Antwort auf die Frage, wie in Einrichtungen der Behindertenhilfe zum Thema sexualisierte Gewalt 
angemessene Präventionsinstrumente bzw. -strategien aussehen können, gliedert sich in 5 Abschnitte: 
 
1) Sexualität, Sexualpädagogik und Sexualisierte Ge walt – Begriffsbestimmungen; Eingrenzungen 
und Ausgrenzungen 
2) Bedeutung von Sexualität für Menschen mit Behind erungen 
3) Stolpersteine und Herausforderungen für Sexualpä dagogik und Prävention 
4) Prävention: Bausteine einer sexualfreundlichen u nd präventiven Begleitung und Unterstützung 
5) Ausblick auf eine sexualfreundliche und präventi ve Zukunft 
 
 
1) Sexualität, Sexualpädagogik und Sexualisierte Ge walt – Begriffsbestimmungen; Eingrenzungen 
und Ausgrenzungen 
Ich werde sie wahrscheinlich nicht übermäßig mit der Aussage überraschen, dass Sexualität weit mehr ist 
als Geschlechtsverkehr, aber auch nicht alles im Leben. Zwischen diesen beiden Polen gilt es zu suchen. 
Für das, was Sexualität alles sein kann, bot die amerikanische Sexualtherapeutin Avodah K. Offit schon 
1985 eine eindrucksvolle Auflistung an. 
 
„Sexualität ist das, was wir daraus machen: eine teure oder billige Ware, Mittel der Fortpflanzung, Abwehr 
der Einsamkeit, eine Kommunikationsform, eine Waffe der Aggression (Herrschaft, Macht, Strafe, 
Unterwerfung), ein Sport, Liebe, Kunst, (...), Luxus oder Entspannung, Belohnung, Flucht ein Grund der 
Selbstachtung, ein Ausdruck der Zuneigung, eine Art Rebellion, eine Quelle der Freiheit, Pflicht, 
Vergnügen, Vereinigung mit dem All, mystische Ekstase, indirekter Todeswunsch oder Todeserleben, ein 
Weg zum Frieden, eine juristische Streitsache, ...eine sinnliche Erfahrung.“  
 A.K. Offit 1985. 
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Neben der eindrucksvollen Fülle an Aspekten, die im Übrigen gekürzt ist, verweist die Definition darauf, 
dass Sexualität nichts nur naturgegeben Statisches ist, sondern auch abhängig ist vom individuellen und 
gesellschaftlichen Blickwinkel.  
 
„Sexualität wird in diesem Sinne als lebenslanger menschlicher Entwicklungs- und Identitätsbereich 
verstanden, der unterschiedliche Facetten von Körperlichkeit, Lust, Fortpflanzung und Liebe umfasst und 
dessen subjektiv erlebte körperlich-geschlechtliche Aspekte ebenso wie deren gesellschaftlich-kulturelle 
Formung für Identitätskonstruktion und -erleben eines jeden Menschen von Bedeutung sind.“  

Specht / Walter 2007 
 
Sexualpädagogik als Forschungs- und Anwendungsfeld thematisiert die absichtliche oder unabsichtliche 
Einflussnahme auf die psychosexuelle Entwicklung von Menschen in allen Lebensphasen hat. Um es 
anders und in annähernd leichter Sprache zu formulieren, beschäftige ich mich als Sexualpädagoge 
damit, Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf ihrem Weg zu sexueller Selbstbestimmung und 
Verantwortung zu begleiten und zu unterstützen.  
 
Sexualpädagogik hat mit dafür zu sorgen, dass alle Menschen das Grundrecht auf Sexualität und 
körperliche und sexuelle Unversehrtheit wahrnehmen können, womit auch ausgesagt wird, dass die 
Prävention sexualisierter Gewalt eines ihrer wichtigsten Ziele und Inhalte ist. Wie viele andere Fachleute 
auch spreche ich von sexueller oder sexualisierter Gewalt und nicht vom sexuellen Missbrauch. Damit 
soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es um Gewalt geht, die sich der Sexualität bedient und nicht 
um eine gewalttätige Form der Sexualität. 
 
Eine entsprechende Definition lautet:  
„Als sexuelle bzw. sexualisierte Gewalt bezeichnen wir all jene Situationen, in denen Sexualität als Mittel 
eingesetzt wird, um die eigene Dominanz herzustellen und/oder andere zu demütigen, herabzusetzen 
oder zu verletzen. Dazu gehört jedes Verhalten, das in die sexuelle Selbstbestimmung eines anderen 
Menschen eingreift und sich über sie hinwegsetzt.“  

Lebenshilfe SH, Notruf Kiel, PETZE, mixed pickles 2006 
 
 
2) Bedeutung von Sexualität für Menschen mit Behind erungen 
Die umfassende Tabuisierung von Sexualität in der Behindertenhilfe und die überkommenen Vorurteile 
gegenüber der Sexualität von Menschen mit Behinderung (übersteigerte Triebhaftigkeit bzw. Fehlen 
sexueller Bedürfnisse) führten dazu, dass repressive sexualpädagogische Konzepte für lange Zeit 
bestimmend für Theorie wie Praxis blieben.  
 
Dies ändert sich in zunehmendem Maße. Sexualität wird heute in der Fachliteratur als 
selbstverständliches Grundrecht von Menschen mit Behinderung begriffen und größtmögliche 
Selbstbestimmung auch in diesem Lebensbereich wird als zentrales Prinzip pädagogischer Arbeit 
postuliert. In den aktuellen sexualpädagogischen Diskursen steht dabei längst nicht mehr die 
Anerkennung sexueller Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung im Fokus, sondern weitergehende 
Fragestellungen, wie z. B.  
 
� die Umsetzung des ethischen Rechts auf Sexualität (Banasch 2002),  
� Sexualbegleitung u. -assistenz (Walter 2004, Pro Familia 2005),  
� die Elternschaft von Menschen mit Behinderung (Pixa-Kettner 2006, AWO Bundesverband 2006) und  
� die Prävention sexualisierter Gewalt (Bungart 2005, Zinsmeister 2003). 
 
Ein Umdenken gibt es auch in der praktischen Begleitung und Unterstützung von Menschen mit 
Behinderung. Infolge einer gewachsenen Sensibilität gegenüber dem Thema Sexualität und sexualisierte 
Gewalt werden inzwischen in vielen Schulen, Einrichtungen und Diensten sexualpädagogische 
Fragestellungen und Belange beachtet. Die Umsetzung sexualpädagogischer Inhalte gestaltet sich 
allerdings vielerorts als schwierig, und für viele behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene stellen 
sowohl Sexualität als auch Präventionsmaßnahmen trotz voranscheitender Normalisierung ihrer 
Lebensverhältnisse weiterhin keinen selbstverständlichen Bestandteil ihres Lebens dar. Einige Gründe 
hierfür sollen kurz nachvollzogen werden, da sie für die präventive Arbeit von entscheidender Bedeutung 
sind:  
 
Zuerst geht es dabei um die Frage, inwieweit die Sexualität von Menschen mit Behinderung eigentlich 
eine ‚besondere’ Sexualität ist: Meine Antwort darauf ist ein klares jein, oder anders ausgedrückt:  
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Die Sexualität von Menschen mit einer Behinderung ist nicht besonders triebhaft, nicht besonders lieb, 
und doch besonders.  
 
Sexualität als Thema begleitet Menschen mit und ohne Behinderung ein ganzes Leben und ist ein 
wichtiger Faktor der Persönlichkeitsentwicklung. Entgegen verbreiteter Vorurteile besitzt die Sexualität 
von Menschen mit Behinderung grundsätzlich die gleiche Bedeutung und umfasst die gleichen Aspekte 
wie bei allen anderen Menschen auch.  
 
Männer und Frauen mit Behinderungen erleben Lust, begehren Körper und sehnen sich nach 
Partnerschaften; ob mit oder ohne genitalsexuelle Praktiken. Das Spektrum an sexuellen 
Äußerungsformen reicht von grundlegenden Körpererfahrungen, über hetero- und homosexuelle 
Freundschaften und Beziehungen mit und ohne Kinderwunsch, Selbstbefriedigung und genitalsexuelle 
Erfahrungen. Auch Übergriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung und sexueller Missbrauch sind Themen, 
die Menschen mit Behinderung betreffen. 
 
Allerdings gibt es Aspekte, in denen sich Menschen mit Behinderung in ihrer Sexualität von Menschen 
ohne Behinderung unterscheiden. Die nachfolgend beschriebenen Facetten sind aber lediglich 
Tendenzaussagen und sicherlich nicht repräsentativ. Ebenso wenig wie es den Menschen mit 
Behinderung und die Sexualität gibt, gibt es die Sexualität von Menschen mit Behinderung. Die 
Unterschiede hinsichtlich der Wünsche, Bedürfnisse und Fähigkeiten können in der oft als homogen 
angesehenen Gruppe der Menschen mit Behinderung weit größer sein als zwischen Menschen mit und 
ohne Behinderung. 
 
Das ‚Besondere’ der Lebenssituation vieler Menschen mit körperlichen Behinderungen  liegt darin, 
dass sie sich ihrer sexuellen Bedürfnisse gleichermaßen wie Menschen ohne Behinderung bewusst sind, 
diese aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigung jedoch nicht oder nur teilweise verwirklichen können. 
Wie in anderen Lebensbereichen auch sind sie bei der Umsetzung ihrer Wünsche und Bedürfnisse nicht 
selten in erheblichem Maße auf Hilfe und Assistenz angewiesen. Diese kann von der Unterstützung bei 
der Körperpflege bis zur Verwendung spezieller Hilfsmittel oder sogar zur Assistenz beim 
Geschlechtsverkehr reichen. Ferner müssen viele für nichtbehinderte Menschen selbstverständliche 
Kontakte und Begegnungen, wie etwa eine Verabredung zum Eisessen oder ein gemeinsamer 
Kinobesuch, oft langfristig geplant und organisiert werden. Eingeschränkte Mobilität ist nicht erst beim 
Geschlechtsverkehr ein Kennzeichen der erschwerten Lebensbedingungen körperbehinderter Menschen. 
Hinzu kommt bei vielen Menschen mit körperlichen Behinderungen eine über ihre Behinderung 
hinausreichende Ablehnung ihres Körpers. Sie fühlen sich durch die medial vermittelten Bilder und die 
Reaktionen anderer Menschen oft unzulänglich und unattraktiv. Dies trägt schwerlich zu einem positiven 
Selbstbild und einer erfüllten Sexualität bei. 
 
Das ‚Besondere’ der Sexualität von Menschen mit Ler nschwierigkeiten  kann in der Diskrepanz von 
körperlicher und psychisch-intellektueller Entwicklung liegen. So unterscheidet sich die körperlich-
sexuelle Entwicklung von Menschen mit Lernschwierigkeiten bis auf wenige Ausnahmen nicht von der 
nichtbehinderter Menschen. Die intellektuelle Entwicklung kann indes nicht mit der vieler anderer 
Menschen verglichen werden. Sie entwickelt sich nicht so fließend und kann lange Phasen oder auch 
lebenslang auf einem Niveau verbleiben. Dies hat Auswirkungen auf das sexuelle Erleben und Verhalten, 
z. B. im Fall einer Frau, die mit 40 Jahren zum ersten Mal den Wunsch nach einer Beziehung äußert oder 
eines Mannes, dessen sexuelle Bedürfnisse sich im Spiel mit den eigenen Ausscheidungen ausdrücken, 
da das Gefühl von Wärme und Weichheit als lustvoll erlebt wird. Die Beispiele deuten darauf hin, dass 
gerade schwerer behinderten Menschen häufig nur ein eingeschränktes Repertoire an 
Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung steht, um sich und ihren sexuellen Wünschen Ausdruck zu 
verleihen. Dies bedeutet allerdings keineswegs, dass Menschen mit schweren Beeinträchtigungen 
weniger sexuelle Bedürfnisse haben. Jedoch stehen bei ihnen länger und evtl. auch lebenslang Phasen 
des Körperentdeckens oder des analen oder oralen Lustempfindens im Vordergrund, so wie sie für die 
psychosexuelle Entwicklung im Kindes- oder Jugendalter typisch sind. Im Zusammenhang mit der 
Sexualität von Menschen mit schweren und Mehrfachbehinderungen wird treffend von einer 
„Fremdsprache“ gesprochen, die es für die UnterstützerInnen zu lernen gilt (Bader 2005).  
 
Zusammenfassend kann man sagen:  
Die Sexualität von Menschen mit Behinderungen ist so individuell und besonders, wie die Menschen mit 
Behinderungen selbst.   
 
Auch für dieses Zitat könnten wir im Übrigen den Zusatz mit Behinderung wegfallen lassen: Er gilt für alle 
Menschen. Das eigentlich ‚Besondere’ der Sexualität von Menschen mit Behinderung sind weniger die 
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körperlichen, seelischen oder intellektuellen Beeinträchtigungen selbst als vielmehr die 
Lebensverhältnisse, die mit ihnen verbunden sind. 
 
Wenn Menschen mit einer Behinderung Probleme mit ihrer Sexualität haben, so ist dies häufig weniger 
auf die Behinderung zurückzuführen als vielmehr auf die Beeinträchtigung ihrer Lebensverhältnisse. 
 
Die Lebensverhältnisse sind die eigentlichen ‚Besonderheiten’ im Zusammenhang mit Sexualität. Sie sind 
die eingangs formulierten Herausforderungen für eine selbstbestimmte Sexualität und die Risikofaktoren 
für das überproportional größere Auftreten sexualisierter Gewalterfahrungen. 
 
Auf folgende drei Dimensionen möchte ich dabei näher eingehen:  
• Das Fehlen von Lern- und Erfahrungsräumen 
• Abhängigkeit und Machtgefälle 
• Institutionelle Versorgung 
 
 
3) Stolpersteine und Herausforderungen für Sexualpä dagogik und Prävention 
• Das Fehlen von Lern- und Erfahrungsräumen 
Sexualität als soziale Kompetenz wird gesellschaftlich vermittelt und erlernt. Zum Beispiel lernen wir 
(meist im Kindergartenalter), dass Selbstbefriedigung und das Berühren der eigenen Genitalien etwas 
Schönes sein kann und dass es nicht überall erlaubt ist. Durch vielfältige Lernerfahrungen konkretisiert 
sich eine Vorstellung von Intimität und Intimsphäre.  
 
Dieses Lernen benötigt Raum und Zeit, die die meisten in der Kindheit und Jugend im Spiel mit anderen, 
in den Interaktionen mit Erwachsenen durch Fragen und Antworten oder durch selbsttätige Beschäftigung 
in geschützten Räumen, wie dem eigenen Zimmer, gehabt haben dürften. Diese Möglichkeiten besitzen 
Menschen mit Behinderung nicht in gleichem Maße. So kann das Handicap selbst Lernerfahrungen 
erschweren, da sich einige nicht ohne Hilfe ausziehen können. Zum anderen machen Menschen mit 
Behinderung oft weniger Erfahrungen mit Gleichaltrigen, da sie seltener ohne Beteiligung und Aufsicht 
von Erwachsenen miteinander Zeit verbringen und spielen (können). Fehlende Lernräume und 
Erfahrungen zeigen sich bei vielen erwachsenen Menschen mit Behinderung in mangelhaftem 
Körperbewusstsein und fehlendem Wissen über eigene Bedürfnisse und Wünsche. Nicht zuletzt kann 
deshalb nur unzureichend gelernt werden, was in unterschiedlichen Situationen gesellschaftlich erlaubt 
ist und was nicht. 
 
• Abhängigkeit und Machtgefälle 
Die Unterstützungspersonen sind für die Schaffung und Beschränkung von sexueller Selbstbestimmung 
und gelebter Sexualität behinderter Menschen maßgeblich. UnterstützerInnen und Angehörige treffen oft 
Entscheidungen darüber, was erlaubt ist und was nicht. Gerade beim Thema Sexualität stehen 
individuelle sexuelle Äußerungen und Wünsche der betreuten Menschen auf der einen und pädagogische 
Verantwortung auf der anderen Seite nicht selten in einem Spannungsverhältnis und verlangen situative 
Entscheidungen. Wie etwa im Falle des masturbierenden Jungen im Bus oder angesichts der jungen 
Frau, die sich im Essraum der Einrichtung entblößt.  
 
Für einen adäquaten Umgang mit solchen Situationen reichen die konventionell erlernten pädagogischen 
Konzepte und Kompetenzen oft nicht aus. UnterstützerInnen fühlen sich oft überfordert und wissen nicht, 
wie sie angemessen reagieren sollen. Zu diesen pädagogischen Unsicherheiten gesellen sich immer 
wieder rechtliche Bedenken. Viele UnterstützerInnen wähnen sich gerade beim Thema Sexualität mit 
einem Bein im Gefängnis und entscheiden sich in unklaren Situationen oft für die verantwortungsvolle 
Restriktion, auch weil sie sich der Unterstützung von KollegInnen und Leitung nicht immer gewiss sind. 
 
• Institutionelle Versorgung  
Durch ihre eingeschränkte Mobilität sind viele Menschen mit einer Behinderung mehr als andere 
Menschen von den Bedingungen und Angeboten ihres Lebensraumes abhängig. Die Lebenswelt vieler 
Menschen mit Behinderung ist bei aller Verbesserung der letzten Jahrzehnte immer noch beschränkend 
und strukturell behindernd. Die Rede von einer sekundären Behinderung trifft wohl auf kaum einen 
anderen Lebensbereich besser zu als auf die Sexualität. Bei aller Unterschiedlichkeit der 
Unterstützungsform können noch immer restriktive Momente die Lebenswelt und die Sexualität vieler 
behinderter Menschen prägen: Unterbringung im Mehrbettzimmer, keine Intimsphäre, Taschengeld wird 
verwaltet, Pflegedienste bei offener Tür, wenig Geld, wenig bis gar keinen Privatraum, Ausgehen nur 
nach Plan, Besuche werden angemeldet und 'genehmigt', pauschale Empfängnisverhütung bei Frauen 
usw. 
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Sexualität als eigentlich intime und persönliche Angelegenheit wird dadurch öffentlich und delegiert. 
Häufig wird Sexualität in Institutionen und auch in Familien von Menschen mit Behinderung 
ausgeschlossen. Sie stört einen reibungslosen Ablauf und ist nicht in Dienstpläne zu verordnen. 
Trotzdem ist Sexualität als Lebensenergie gegenwärtig, wird er- und gelebt, und dies auch unter 
ungünstigsten Voraussetzungen. Wie beispielsweise bei einem Paar, das beim Geschlechtsverkehr im 
Lagerraum einer Werkstatt überrascht wird. Beide wohnten bei den Eltern, 40 Kilometer voneinander 
entfernt und konnten nur in der Werkstatt Partnerschaft (er-) leben. Sexualität wird manchmal als störend 
und auffallend angesehen, wenn sie funktioniert und nach möglicher Umsetzung verlangt und nicht, wie 
im Nichtbehindertenkontext, wenn sie fehlt. 
 
Früher ging man anscheinend davon aus, dass die beschriebenen Lebenssituationen dazu führen, dass 
weniger sexuelle Gewalt ausgeübt wird und dass Menschen mit Behinderung keine attraktive Zielgruppe 
für MissbraucherInnen sind. Inzwischen wissen wir durch Untersuchungen und viele leidvollen Fälle, dass 
– im Gegenteil – Menschen mit Behinderung häufiger Opfer sexualisierter Gewalt werden. Statistiken 
sprechen von bis zu vierfach erhöhten Zahlen von sexuellen Gewalttaten im Verhältnis zu Menschen 
ohne Behinderung. Allerdings gibt es weiterhin wenig umfassende und aussagekräftige Untersuchungen. 
Man geht inzwischen davon aus, dass über die Hälfte der Frauen in Kindheit, Jugend und 
Erwachsenenalter sexuelle Grenzverletzungen erlebt haben und fast die Hälfte der Jungen bzw. Männer. 
Noch mehr als bei Menschen ohne Behinderung sind die Grenzverletzungen in der Regel 
Beziehungstaten. Opfer und Täter kennen sich fast immer. Angehörige, Nachbarn, UnterstützerInnen 
aber auch Menschen mit Behinderung selbst treten als Täter in Erscheinung. Wie bei Menschen ohne 
Behinderung sind überwiegend Männer die Täter. Anders als bei Menschen ohne Behinderung kommen 
sexualisierte Gewalttaten nicht vorrangig im Kindes- und Jugendalter vor, sondern betreffen auch sehr 
viele erwachsene Frauen und auch Männer.  
 
• Risikofaktoren  
Das erhöhte Risiko ist vor allem auf eine ‚erlernte Unmündigkeit’ und oft sehr starke Abhängigkeit von 
anderen Menschen zurückzuführen. So haben Menschen mit Behinderung häufig gelernt zu ‘gehorchen’ 
und das zu tun, was andere von ihnen verlangen. Aufgrund des Machtgefälles im Betreuungsverhältnis 
zu Angehörigen oder Professionellen bleibt ihnen auch nicht viel anderes übrig. Nicht selten sind sie auch 
auf das Wohlwollen und die Zuwendung anderer Menschen existentiell angewiesen. Berührungen im 
Intimbereich werden von ihnen aufgrund der vielfach gegebenen Pflegesituation zum Teil nicht als 
außergewöhnlich erlebt. 
 
Viele Mädchen und Jungen mit Behinderung wachsen ‚geschlechtslos’ auf, was bedeutet, dass ihre 
Behinderung im Vordergrund steht und geschlechtliche Aspekte in den Hintergrund treten lässt. 
Männlichkeit und Weiblichkeit sind entsprechend unbekanntes Terrain und die Geschlechtsidentität nicht 
gefestigt, was Beeinflussungsversuchen Tür und Tor öffnet.  
 
Dazu kommt, dass die Aufdeckung eines Falls von sexualisierter Gewalt in Familien oder Institutionen 
immer noch als Makel erlebt, und mit dem Spruch ‚so etwas gibt es bei uns nicht’ wird das Thema von 
einigen Einrichtungen der Behindertenhilfe ignoriert. Auch gibt es längst nicht immer ein transparentes 
Fallmanagement oder Ansprechpersonen in den Institutionen. 
 
 
4) Prävention: Bausteine einer sexualfreundlichen u nd präventiven Begleitung und Unterstützung 
• Qualifizierung der UnterstützerInnen 
UnterstützerInnen, die mit Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung über Sexualität 
und sexualisierte Gewalt sprechen wollen, fühlen sich häufig überfordert. Die Auseinandersetzung mit 
Sexualität berührt Intimbereiche und Werte und Normen. Die Auseinandersetzung mit sexualisierter 
Gewalt ist häufig angstbesetzt und höchst emotional. Auch hier werden Bereiche der eigenen Identität 
tangiert: Sexualität, Macht, Abhängigkeit.  
 
Präventiv zu arbeiten kann und sollte entsprechend nicht „nebenbei“ passieren, sondern auf der 
Grundlage von Reflexion und fachlichem Wissen. Professionelles Handeln erfordert fundiertes Wissen 
(Fachkompetenz) und zielgruppenspezifische methodisch-didaktische Fähigkeiten 
(Methodenkompetenz). Insbesondere ist auch die Überprüfung der eigenen Standpunkte und 
Wertvorstellungen (Selbstkompetenz) wichtig, um nicht unreflektiert zu handeln und um 
Selbstbestimmungsprozesse kompetent und angemessen begleiten zu können.  
 
Unterstützerinnen sollten sich vor und während der präventiven Arbeit persönlich und fachlich mit den 
Themen Sexualität und Sexualisierte Gewalt auseinandergesetzt haben. Sie sollten über Aspekte der 
psychosexuellen Entwicklung informiert sein und sich mit Risikofaktoren und Erscheinungsformen von 
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sexualisierten Grenzüberschreitungen auseinandergesetzt haben – möglichst bevor sie mit selbigem 
konfrontiert werden.  
 
Zur Qualifizierung gehört genauso, die eigenen Grenzen und Möglichkeiten zu erkennen und rechtzeitig 
Netzwerke aufzubauen und sich Hilfe und Unterstützung zu holen bzw. diese einzufordern. 
 
• Kommunikation und Reflexion der eigenen Rolle 
Wie sie weiter oben gehört haben, war Sexualität lange Zeit in der Behindertenhilfe ein Tabuthema, was 
als alles andere als präventiv bezeichnet werden kann. Menschen mit Behinderung haben ebenso das 
Recht wie alle anderen auch, über Sexualität aufgeklärt zu werden und über Gefühle und Aspekte der 
Geschlechtlichkeit zu reden. Um sexuelle Sachverhalte möglichst natürlich und situativ angemessen in 
den alltäglichen Dialog aufzunehmen und eine vorhandene „Sprachlosigkeit“ nicht noch zu verstärken, 
sollten UnterstützerInnen selbst möglichst angstfrei und verständlich über Sexualität reden können – und 
dies auch tun. 
 
Kommunikation beschränkt sich aber nicht nur auf Sprache. Menschen mit Lernschwierigkeiten sind in 
ihrem sprachlichen Vermögen manchmal eingeschränkt und können Bedürfnisse und Gefühle häufig nur 
bedingt und zum Teil auch gar nicht verbal äußern. Nonverbale und körpersprachliche Signale hingegen 
spielen bei der Verständigung oft eine übergeordnet wichtige Rolle. Gerade schwerer behinderte 
Menschen sind maßgeblich darauf angewiesen, dass ihre Gegenüber sich auf ihre Ausdrucks- und 
Verständigungsmöglichkeiten einstellen können. Dies verlangt von den Betreuenden gerade im sexuellen 
Kontext ein ausgeprägtes Wahrnehmungsvermögen sowie ein fundiertes Wissen über sexuelle 
Zusammenhänge und ein sensibles Vorgehen, um Wünsche und Bedürfnisse nicht falsch zu deuten oder 
abhängig von den eigenen Moralvorstellungen zu interpretieren und intimitätsverletzend zu handeln.  
 
Die UnterstützerInnen sollten sich ihrer Machtposition bewusst sein und darauf achten, dass eigene 
Anschauungen, Themen und Probleme die sexualpädagogische Begleitung nicht unreflektiert bestimmen. 
Keine Erziehung zur Anpassung. Nein sagen will gelernt sein! Entsprechend würde ich mir wünschen, 
dass UnterstützerInnen vermehrt eine emanzipatorische Grundhaltung einnehmen, die an einer möglichst 
autonomen Lebensführung von Menschen mit Behinderung orientiert ist und die Verringerung von 
Abhängigkeiten zum Ziel hat. Jegliche Steigerung der Selbstbestimmung führt zu einer Ich-Stärkung und 
wirkt präventiv. Im besonderen Maße ist damit auch ein geschlechtssensibles Vorgehen gemeint. 
 
• Sensibilisierung und Schaffung von Lern- und Erfahrungsräumen 
Sexualität und Prävention werden gelernt, und dieses Lernen bedarf der aktiven Gestaltung durch die 
UnterstützerInnen. Bildlich gesprochen geht es um die Bereitstellung von Lern- und Erfahrungsräumen, in 
denen behinderte Menschen nach Maßgabe ihrer individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse so weit wie 
möglich selbstbestimmt und autonom Sexualität (er)leben und (er)lernen können.  
 
Gemeint ist damit auch die Bereitschaft, Bedürfnisse zu achten und ungewöhnliches sexuelles Verhalten 
nicht abzuwerten, sondern genau wahrzunehmen. Das bedeutet, dass nicht jede unpassende oder 
auffällig erscheinende Verhaltensweise, wie zum Beispiel das ständige Reden über Sexualität, der 
geäußerte Wunsch nach Aktpostern oder nach sexueller Assistenz, übermäßiges Schminken oder 
häufiges Masturbieren sofort verboten werden. Gerade institutionell versorgte behinderte Menschen mit 
ihren vielfältigen Abhängigkeitserfahrungen fehlen in der Regel Möglichkeiten, eine lust- und 
verantwortungsvolle Sexualität einzuüben und sind auf die reflektierte Unterstützung ihres sozialen 
Nahraums angewiesen.  
 
• Konzeptionelle Verankerung und Teamarbeit 
Mit entscheidend für den Erfolg von Sexualpädagogik sind ein offenes Klima, Transparenz sowie die 
Abstimmung der sexualpädagogischen Prinzipien der professionell Tätigen. Prävention und 
Sexualpädagogik sollten in einem entsprechenden Konzept oder in der Hausordnung zu integralen 
Bestandteilen der pädagogischen Arbeit gemacht werden. Gerade angesichts des komplexen 
Interessengemenges von Angehörigen, gesetzlichen BetreuerInnen, pädagogischen MitarbeiterInnen, 
Institution, Gesellschaft und behinderten Menschen gibt ein explizit formulierter, gemeinsamer Ansatz 
oftmals erst Handlungssicherheit, um geschützt und begründet sexualpädagogisch tätig zu werden.  
 
Auch wenn häufig nur einzelne UnterstützerInnen in Einrichtungen sexualpädagogisch tätig werden, steht 
und fällt die Sexualpädagogik mit der Abstimmung und Akzeptanz im Team und der Leitung. Dazu gehört 
auch die Benennung von einrichtungsinternen Ansprechpersonen und die Aufstellung eines Aktionsplans 
für den Umgang mit Verdachtsmomenten. Das gilt insbesondere auch für Schulen, an denen durch die 
Rahmenrichtlinien und Lehrpläne scheinbar dafür gesorgt ist, dass sexualaufklärerische und präventive 
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Belange ausreichend berücksichtigt sind. Wie eine Untersuchung von Susan Leue Käding aus dem Jahr 
2004 aufzeigt, ist dies mitnichten überall so. 
 
• Kooperation und Vernetzung 
Zur Prävention gehört es, frühzeitig Kontakt zu externen Beratungsstellen aufzunehmen. Dazu ist es 
wichtig, sich einen Überblick über regionale Angebote zu verschaffen und Kontakte aufzubauen. Der 
externen Beratung kommt eine große Bedeutung zu, da sie sowohl fachlich kompetent als auch mit der 
nötigen Distanz zum Thema beraten kann. Schweigepflicht und ein gewisses Maß an Anonymität 
schützen die Intimität und geben Sicherheit z. B. im Umgang mit einem Verdacht. 
 
Eine frühzeitige und begleitende Einbeziehung von Beratungsstellen in den Prozess der Förderung von 
Selbstbestimmung kann entscheidend dazu beitragen, den (einrichtungsinternen) Blick zu öffnen, Mut zu 
machen und praktische Hilfestellungen für ein verantwortliches Handeln zu liefern. Beratungsstellen 
können hier durch Angebote für Menschen mit Behinderung selbst wie auch durch Beratung und 
Fortbildung der UnterstützerInnen auf vielfältige Weise tätig werden, etwa durch 
 
• das Angebot einer Fachberatung für Teams 
• eines wöchentlich drei Stunden besetzten sexualpädagogischen Beratungsbüros in Einrichtungen  
• integrative Flirtkurse  
• Informationsabende für Angehörige 
• Der Begleitung von Frauen – und Männergrupen 
 
• Sexualaufklärung  
Eine möglichst selbstbestimmte Sexualität setzt grundlegende Kenntnisse über Sexualität und 
Körpervorgänge voraus. Gerade Menschen mit Lernschwierigkeiten sind auch im Erwachsenenalter oft 
sehr unaufgeklärt. Häufig sind Fragen, die während der körperlichen Reifung und sexuellen Entwicklung 
auftreten, nicht aufgegriffen und beantwortet worden. Der Zusammenhang von mangelhaftem 
Körperbewusstsein und -wissen und auffälligem Sexualverhalten ist in einigen Fällen offenkundig, und 
zum Teil werden sexuelle oder körperliche Vorgänge aus Unwissenheit als bedrohlich empfunden. 
Aufklärung kann je nach Gruppe oder Person unterschiedlich erfolgen, zum Beispiel in Form von 
Einzelgesprächen oder durch geplante Aktivitäten, wie ein gemeinsamer Filmabend in der Frauengruppe 
oder im Rahmen von Unterricht und durch die Bereitstellung von Büchern und anderen Medien. Inhalte 
und Form der Vermittlung sollten sich an den Erfahrungen der unterstützen Personen orientieren. Ebenso 
müssen Art und Ausprägung der Behinderung bedacht werden.  
 
Die Beachtung folgender Prinzipien hat sich bewährt: 
• Einfachheit (z. B. durch die Verwendung ‚leichter Sprache’) 
• Lebendigkeit (z. B. durch die Bevorzugung spielerischer Methoden) 
• Multi-Sinnlichkeit (z. B. durch den Einbau kreativer Elemente) 
• Wiederholung (z. B. durch ein regelmäßiges Gesprächsangebot) 
• Anschaulichkeit (z. B. durch den Einsatz von Bild-Medien) 
• Be’greif’barkeit (z. B. durch Gegenstände zum haptischen Erleben 
 
Sexualaufklärung bei Menschen mit Behinderung ist eine lebensbegleitende Aufgabe und nicht nur 
beschränkt auf das Kinder- und Jugendalter. Die Erfahrungen aus der sexualpädagogischen 
Fortbildungsarbeit mit lernbehinderten Männern und Frauen bestätigen, dass – entgegen landläufiger 
Befürchtungen – durch einen Einstieg in das Thema Sexualität “keine schlafenden Hunde“ geweckt 
werden. Eine Sensibilisierung in der Wahrnehmung von Wünschen und Bedürfnissen hingegen hilft, 
zwischen eigenen und fremden Bedürfnissen zu differenzieren. 
 
Sexualaufklärung ist in diesem Sinne zudem wirksamer Bestandteil in der Prävention von sexualisierter 
Gewalt. Wichtig ist, dass sexualpädagogische Angebote selbstbestimmt bleiben, nicht aufgezwungen 
werden und die Möglichkeit zum Ausstieg aus einer Übung oder einer Veranstaltung grundsätzlich 
eingeräumt wird.  
 
 
5) Ausblick auf eine sexualfreundliche und präventi ve Zukunft 
In den letzten Jahrzehnten hat sich vieles im Sinne einer Humanisierung der Lebensverhältnisse von 
Menschen mit Behinderung getan. Fast durchgängig setzte sich die Erkenntnis durch, dass Menschen 
mit Behinderung dieselben Grundbedürfnisse und das gleiche Recht auf deren Verwirklichung haben. 
Gleichzeitig wurde zunehmend erkannt, dass es weit mehr als das eigentliche Handicap in vielen Fällen 
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die eingeschränkten Lebensverhältnisse sind, die Menschen mit Behinderung in ihrer Entwicklung 
beeinträchtigen und ihre Möglichkeiten beschränken.  
 
Die Versäumnisse der Vergangenheit und die lang anhaltende Tabuisierung des Themas Sexualität 
werfen lange Schatten. Die sexualpädagogische Arbeit mit behinderten Menschen in der Gegenwart hat 
mit den Folgen umzugehen. Damit dies überhaupt geschehen kann, gilt es, die strukturellen Defizite zu 
verbessern. Die zunehmende Enttabuisierung des Themas Sexualität und Behinderung muss 
einhergehen mit einer sexualpädagogischen Professionalisierung der UnterstützerInnen und einer 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für sexualpädagogisches und präventives Handeln.  
 
Wie dargelegt reichen allgemeinpädagogische Kompetenzen und gesunder Menschenverstand 
angesichts des sensiblen Themas oft nicht aus. Durch ihre Ausbildung werden pädagogisch Tätige immer 
noch eher zufällig und nicht umfassend auf sexualpädagogisches Arbeiten vorbereitet. Hier bedarf es 
einer Veränderung in der pädagogischen Erstausbildung. Ebenso sind verstärkte Anstrengungen bei der 
Initiierung, Finanzierung und Umsetzung von kurz- und langfristig angelegten Fortbildungsmaßnahmen 
vonnöten, um breitenwirksam engagierte MitarbeiterInnen zu unterstützen und interessierte 
UnterstützerInnen und auch Angehörige für dieses wichtige Thema zu gewinnen. Hier sind insbesondere 
institutionelle EntscheiderInnen und auch KostenträgerInnen gefordert. 
 
Nur ansatzweise werden bislang auch die Chancen genutzt, die sexualpädagogische Seminarprogramme 
für behinderte Menschen bieten. Zu verschiedenen Themen, wie etwa Partnerschaft, 
Beziehungsgestaltung oder auch Sexualaufklärung gibt es erprobte Veranstaltungsformen, für deren 
Umsetzung allerdings eher selten Gelder bereit gestellt werden. 
 
In den Einrichtungen sind die vorhandenen sexualpädagogische Materialien und Broschüren für die 
Arbeit mit behinderten Menschen (z. B. Bundesvereinigung Lebenshilfe 2005) teilweise leider nicht 
bekannt. Die Verbreitung vorhandener Materialien und Medien sowie die Entwicklung neuer 
themenspezifischer Medien, wie z. B. Aufklärungsfilme oder Bildmaterialien sind einrichtungsübergreifend 
eine wichtige und sinnvolle Zukunftsaufgabe.  
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